Was sind „identifizierte" bzw. „notifizierte" Wirkstoffe und welche Folgen ergeben sich daraus? Wo kann ich diese Wirkstofflisten finden?

„Identifizierte" bzw. „notifizierte" Wirkstoffe sind ausschließlich alte Wirkstoffe. Die erste Phase des EU-Review-Programms bestand aus einem Meldeverfahren. Hersteller und Vertreiber alter Wirkstoffe sowie Formulierer von Biozid-Produkten mussten diese Wirkstoffe, sofern sie ein Interesse an deren weiterer Vermarktung hatten, laut Verordnung (EG) Nr. 1896/2000 (1. EU-Review-Verordnung) bis zum 28. März 2002 in Form der Notifizierung oder Identifizierung bei der Kommission bekannt geben.

Bei der Identifizierung wurde mit der Übermittlung der Informationen gemäß Anhang I der 1. Review-Verordnung sichergestellt, dass der Wirkstoff noch bis 1. September 2006 am europäischen Markt in Verkehr bleiben durfte.
Mit der Notifizierung verpflichtete sich der Notifizierer, Daten gemäß Anhang II der 1. Review-Verordnung bereitzustellen sowie den Wirkstoff im Hinblick auf seine mögliche Aufnahme in die Gesamtlisten (Anhang I, IA und IB) der BP-RL 98/8/EG im Review-Programm mit allen weiteren erforderlichen Angaben und Unterlagen zu unterstützen. 
Die Wirkstoffliste der identifizierten Wirkstoffe findet sich Anhang I der 5. EU-Review-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1451/2007). 


Die aktuelle Wirkstoffliste der Wirkstoffe, die im Review-Programm einer Detailbewertung unterzogen werden, wurden in Anhang II der 2. EU-Review-Verordnung, aktualisiert durch Anhang II die Verordnung (EG) Nr. 1451/2007, veröffentlicht.

